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Autoklau und fehlender Schlüssel
Dem Kläger war während seines Urlaubes sein vor dem Ferienhaus geparktes Fahrzeug gestohlen worden. Diesen Fahrzeugdiebstahl meldete er seiner Versicherung und machte Entschädigungsleistung geltend.

Die Versicherung verweigerte jedoch die Regulierung, da der Kläger nicht mehr alle Fahrzeugschlüssel vorweisen konnte.

Das Oberlandesgericht Frankfurt gab der Klage des Versicherungsnehmers statt. Die Richter stellten sich auf den Standpunkt, dass der Geschädigte gegenüber seiner Versicherung nur den „äusseren Anschein“ des Diebstahls darlegen und beweisen müsse. Dieser „äussere Anschein“ werde nicht dadurch erschüttert, dass der geschädigte Versicherungsnehmer nicht alle Originalschlüssel des Fahrzeuges vorlegen kann.

Das bedeutet, dass das Fehlen einzelner Schlüssel nicht grundsätzlich zu einer Leistungsbefreiung der Versicherung gegenüber dem Versicherungsnehmer führt.   
(Oberlandesgericht Frankfurt, Aktenzeichen 7 U 139/00)
